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1 Einleitung 

Der rasche Umstieg auf klimafreundliche Heizungsanlagen ist für ein weiteres Vorantreiben 

der Dekarbonisierung in der Schweiz und die Erreichung der Klimaziele zentral. Wärmepum-

pen sind dabei eine Schlüsseltechnologie: Mit dem Ersatz von Öl- oder Gasheizungen durch 

Umweltwärme nutzende Wärmepumpen kann der Verbrauch von fossilen Energieträgern im 

Gebäudebereich deutlich gesenkt werden. Der Einsatz von Wärmepumpen hat daher in den 

letzten Jahren stark zugenommen. Es besteht ein breites Bedürfnis nach klaren, einfachen 

und schweizweit einheitlichen Vorgaben, nach unkomplizierten und beschleunigten Bewilli-

gungsverfahren sowie nach Planungs- und Rechtssicherheit.  

Soweit Wärmepumpen Lärm verursachen und die Nachbarschaft stören können, sind sie nach 

Massgabe der jeweiligen kantonalen Vorschriften bewilligungs- oder meldepflichtig. Dabei fällt 

der Aussenlärm von Wärmepumpen in den Geltungsbereich des Umweltschutzgesetzes 

(USG, SR 814.01), das unter anderem den Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen gegen 

schädliche und lästige Einwirkungen wie Lärm bezweckt. Solche Einwirkungen sind im Sinne 

der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Konkret gibt das Umweltschutzgesetz in Artikel 11 Absatz 

2 vor, dass (Lärm-)Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen sind, als dies 

technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Das umweltrechtliche Vorsor-

geprinzip ist in der Verfassung verankert und stellt einen Eckpfeiler des schweizerischen Um-

weltrechts dar. 

Was das Vorsorgeprinzip für die Installation von Wärmepumpen konkret bedeutet, hat in der 

jüngeren Vergangenheit vermehrt zu Diskussionen geführt, insbesondere nachdem in mehre-

ren bundesgerichtlichen Entscheiden die fehlende Prüfung von konkreten Vorsorgemassnah-

men bemängelt wurde. Generell besteht im Vollzug eine verbreitete Unsicherheit darüber, wel-

che Massnahmen angesichts der technologischen Entwicklungen bei den Wärmepumpen 

insbesondere bei tiefen Lärmpegeln (d.h. bei eingehaltenen Planungswerten) im Rahmen der 

Vorsorge zu fordern und umzusetzen sind. Verschiedene politische Vorstösse zielen daher auf 

eine Klärung dieser Frage auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe sowie auf eine schweizweite 

Harmonisierung des Vollzugs ab; dies unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Betrieb 

von Heizungswärmepumpen im Gegensatz zu technologisch vergleichbaren Anwendungen 

stark von der Aussentemperatur abhängt und sich auf die kalte Jahresperiode beschränkt.  

Am 6. Dezember 2021 reichte Nationalrat Matthias Jauslin die Motion «Lärmschutz-Verord-

nung mit dem Fortschritt der Technik in Einklang bringen» (21.4381)1 ein. Der Bundesrat sollte 

beauftragt werden, die bestehenden Regelungen auf Verordnungsstufe unter Berücksichti-

gung des technischen Fortschritts bei Wärmepumpen so anzupassen und zu ergänzen, dass 

bei der Anwendung von modernen Wärmepumpen keine weiteren Massnahmen zur Vermin-

derung von Lärmemissionen getroffen werden müssen, die über die Einhaltung der Planungs-

werte hinausgehen. In die gleiche Richtung zielt die am 26. April 2022 von der Kommission für 

Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates (UREK-N) eingereichte Motion «Wech-

sel auf moderne Heizsysteme vereinfachen» (22.3388)2, die am 2. Juni 2022 vom Nationalrat 

angenommen wurde. Damit soll der aus klimapolitischen Gründen wichtige rasche Zubau von 

Wärmepumpen-Anlagen begünstigt werden.  

Um den Umfang der Problematik zu klären und Optionen zur Verfahrensvereinfachung sowie 

den Umgang mit dem Vorsorgeprinzip zu diskutieren, fand am 11. März 2022 ein Arbeitstreffen 

statt, an welchem Vertreter der Energiedirektorenkonferenz (EnDK), der Wärmepumpenbran-

che, des WWF, der kantonalen Lärmschutzfachstellen und der Bundesämter für Energie und 

für Umwelt teilnahmen. Auf dieser Grundlage wurde die vorliegende Verordnungsrevision er-

 
1  Motion 21.4381: Lärmschutz-Verordnung mit dem Fortschritt der Technik in Einklang bringen.  
2  Motion 22.3388: Wechsel auf moderne Heizsysteme vereinfachen. Mit der Motion sollte der Bundesrat beauftragt werden, 

folgenden Abschnitt in die Lärmschutz-Verordnung aufzunehmen:  
 Eine neue Luft/Wasser-Wärmepumpe für Raumheizung und Warmwasser ist so zu erstellen, dass die von der Anlage allein 

erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten. Massgebend für die Beurteilung des Heizbetriebs bei 
leistungsvariablen Wärmepumpen sind die Lärmemissionen bei einer Aussentemperatur von 2°C. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214381
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223388
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arbeitet. Sie konkretisiert die lärmschutzrechtlichen Vorgaben für neue Wärmepumpen im Be-

reich der Vorsorge und legt insbesondere fest, wann bei Einhaltung der massgebenden Grenz-

werte weiterführende Massnahmen im Sinne der diesbezüglichen bundesgerichtlichen Recht-

sprechung als verhältnismässig zu betrachten sind. Weiter konkretisiert sie den für die 

Lärmberechnung massgebenden Betrieb. 

Ein prinzipieller Verzicht auf die Prüfung vorsorglicher Massnahmen bei eingehaltenen Grenz-

werten, wie ihn die erwähnten Motionen fordern, stünde nach Ansicht des Bundesrates im 

Widerspruch zum gesetzlich verankerten Vorsorgeprinzip und würde einer Anpassung des 

Umweltschutzgesetzes bedürfen, die sich wiederum auf andere Regelungsbereiche auswirken 

könnte. Aus diesem Grund behielt sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 25. Mai 

2022 zur Motion 22.3388 vor, im Falle einer Annahme der Motion im Erstrat im Zweitrat fol-

gende Anpassung des Motionstextes zu beantragen: 

Der Bundesrat wird beauftragt, in Absprache mit den Kantonen sicherzustellen, dass 

der Umgang mit Vorsorgemassnahmen beim Einbau von Wärmepumpen vereinheit-

licht und vereinfacht wird. 

Der Ständerat ist dem Antrag des Bundesrates gefolgt und hat die Motion am 6. Dezember 

2022 mit abgeändertem Wortlaut angenommen. Der Nationalrat ist dem Ständerat gefolgt und 

hat die Motion mit abgeändertem Wortlaut am 15. Juni 2023 angenommen. 

Die vorliegend vorgeschlagene Revision der Lärmschutz-Verordnung (LSV, SR 814.41) 

kommt diesem Anliegen nach. Eine Inkraftsetzung der angepassten Lärmschutz-Verordnung 

kann voraussichtlich 2023 erfolgen. 

Für die weitere Konkretisierung des Vorsorgeprinzips für Wärmepumpen und die gewünschte 

Vereinheitlichung des Vollzugs in den Kantonen wurde die entsprechende Vollzugshilfe3 der 

Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute (Cercle Bruit) und der entsprechende Lärm-

schutznachweis (Web-Applikation) bei der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) 

überarbeitet. Die revidierten Fassungen der Vollzughilfe und des Lärmschutznachweises wur-

den Ende November 2022 publiziert. Darin wird insbesondere der Umgang mit vorsorglichen 

Massnahmen konkretisiert. Der Lärmschutznachweis wurde mit entsprechenden Eingabefel-

dern ergänzt. Mit ihm wird ausgewiesen, ob die massgebenden Grenzwerte eingehalten und 

weitere vorsorgliche Massnahmen geprüft bzw. umgesetzt wurden. 

Aktuell wird ferner die Frage diskutiert, wie die kantonalen Verfahren für die Bewilligung von 

Wärmepumpen vereinfacht, beschleunigt und vereinheitlicht werden können. Erste Erfahrun-

gen mit vereinfachten Bewilligungsverfahren liegen bereits aus dem Kanton Basel-Stadt vor. 

  

 
3  Cercle Bruit, Vollzugshilfe 6.21: Lärmrechtliche Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen, 16. Juni 2022.  
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2 Grundzüge der Vorlage 

Noch heute werden etwa 66 Prozent aller Gebäude in der Schweiz mit fossilen Energieträgern 

beheizt. Aktuell sind rund 900 000 Öl- und Gasheizungen in Betrieb. Durch sie verursacht der 

Gebäudebereich rund 33 Prozent der schweizweiten CO2-Emissionen. Im Jahr 2021 wurden 

etwa 26 000 neue fossile Heizungen verbaut. Im gleichen Jahr wurden rund 33 000 Wärme-

pumpen verkauft (knapp 25 000 Luft/Wasser-Wärmepumpen, davon 16 500 mit einer Aussen-

einheit). Wärmepumpen gelten daher als eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung 

des Gebäudebereichs. Dabei sind sogenannte Luft/Wasser-Wärmepumpen der weitaus häu-

figste Typ. 

Wärmepumpen können Lärm verursachen und die Nachbarschaft stören, insbesondere nachts 

und wenn sie aussen aufgestellt sind. Das Lärmschutzrecht des Bundes sieht daher vor, dass 

solche Anlagen nur dann errichtet werden dürfen, wenn die Lärmemissionen so weit begrenzt 

werden, als dies im Sinne der Vorsorge technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich 

tragbar ist (Artikel 11 Absatz 2 USG i.V.m. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a LSV). Weiter dürfen die 

von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die in Anhang 6 der Lärmschutz-Verord-

nung definierten Planungswerte nicht überschreiten (Artikel 25 Absatz 1 USG i.V.M.; Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe b LSV).  

Die Voraussetzungen der Einhaltung des Vorsorgeprinzips und der Planungswerte gelten ku-

mulativ. Sind die Planungswerte eingehalten, kommen gemäss einer konstanten bundesge-

richtlichen Rechtsprechung weitergehende Massnahmen zum Lärmschutz im Sinne der Vor-

sorge allerdings nur in Betracht, wenn sich dadurch mit relativ geringem Aufwand eine 

wesentliche zusätzliche Reduktion der Emissionen erreichen lässt (BGE 127 II 306, E. 8; BGE 

124 II 517, E. 5a; vgl. auch BGE 133 II 169, E. 3.2). Bei eingehaltenen Planungswerten muss 

der zusätzliche Nutzen weiterführender emissionsbegrenzender Massnahmen die mit diesen 

Massnahmen verbundenen Kosten also deutlich überschreiten. 

Mit der vorliegenden Revision der Lärmschutz-Verordnung soll dieses Kosten-Nutzen-Verhält-

nis in einem neuen Artikel 7 Absatz 3 spezifisch für die Errichtung einer neuen Luft/Wasser-

Wärmepumpe konkretisiert und damit aufgezeigt werden, unter welchen Voraussetzungen zu-

sätzliche vorsorgliche Massnahmen zu treffen sind. Konkret sollen bei eingehaltenen Pla-

nungswerten zusätzliche Massnahmen nur dann als verhältnismässig gelten, wenn mit höchs-

tens einem Prozent der Investitionskosten der Wärmepumpe eine Reduktion der Immissionen 

von mindestens 3 Dezibel (dB) erzielt werden kann. Durch die klaren Leitplanken wird die Prü-

fung vorsorglicher Massnahmen deutlich vereinfacht, was auch zur Beschleunigung der Be-

willigungsverfahren und zu mehr Rechtssicherheit beitragen kann. Der Schutz der Bevölke-

rung vor Lärm bleibt gewährleistet. 

Die Vorlage sieht im Weiteren vor, in einer neuen Ziffer 34 in Anhang 6 der Lärmschutz-Ver-

ordnung den für die Lärmberechnung massgebenden Schallleistungspegel von Wärmepum-

pen zu definieren (Abs. 1). In Absatz 2 dieser Ziffer wird geregelt, dass das Bundesamt für 

Umwelt (BAFU) nach dem Stand der Technik geeignete Mess- und Berechnungsverfahren für 

Luft/Wasser-Wärmepumpen empfiehlt. 

Die neuen Regelungen gelten nur für Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der 

Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen. Vom Geltungsbereich der Rege-

lung ausgeschlossen sind damit beispielsweise Wärmepumpen, die der Erwärmung von pri-

vaten Schwimmbädern dienen. Keine Anwendung findet die Regelung zudem für Erdsonden-

Wärmepumpen, die i.d.R. in Gebäuden installiert werden und keine Aussenlärmemissionen 

verursachen. Auch für Kälteanlagen, welche i.d.R. im Sommer höhere Betriebsstunden auf-

weisen, findet diese Regelung keine Anwendung, ebenso wenig für Wärmepumpen, welche 

mit Abgabesystemen zur Gebäudekühlung ausgestattet werden (z.B. Kühldecken, Fancoils). 

Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die mit Fussbodenheizung betrieben werden, kann 

ein geringfügiger Betrieb zur Kühlung technisch nicht ausgeschlossen werden. Solche Anla-

gen dienen aber überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser. Der 
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Kühlbetrieb im Sommer hat auf den massgebenden Schallleistungspegel keinen Einfluss, weil 

die Wärmepumpe nur mit einer tiefen Leistung betrieben werden kann und daher leise ist. 

Würde die aktive Kühlung mit der Wärmepumpe mit zu hoher Leistung erfolgen, können im 

Fussboden Feuchteschäden entstehen. Um die Gefahr eines Feuchteschadens zu vermeiden, 

hat der Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband suissetec das Merkblatt 

11/2021 «Kühlung mit der Fussbodenheizung» publiziert.  
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3 Verhältnis zum internationalen Recht 

Die vorgesehene Konkretisierung in Artikel 7 Absatz 3 der Lärmschutz-Verordnung für neue 

Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von 

Trinkwasser dienen, sowie die Festlegung des für die Lärmbeurteilung massgebenden Be-

triebszustandes betreffen europäisches oder internationales Recht nicht. 
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4 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

4.1 Artikel 7 Absatz 3 LSV 

Mit der vorliegenden Revision soll aufgezeigt werden, unter welchen Bedingungen bei der In-

stallation einer Wärmepumpe bei eingehaltenen Planungswerten zusätzliche Massnahmen 

zur Reduktion der Immissionen umzusetzen sind und wann solche Massnahmen von vorherein 

als unverhältnismässig im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelten. Diese Klä-

rung auf Verordnungsstufe soll Unsicherheiten im Vollzug minimieren und der technischen 

Entwicklung im Bereich der Wärmepumpen angemessen Rechnung tragen. Weiter wird dem 

Bedürfnis nach klaren, einfachen und schweizweit einheitlichen Vorgaben sowie nach Pla-

nungs- und Rechtssicherheit nachgekommen, ohne dass der Schutz der Bevölkerung vor 

Lärm geschwächt wird.  

4.1.1 Verhältnismässigkeit zusätzlicher emissionsbegrenzender Massnahmen  

Sind die Planungswerte eingehalten, kommen gemäss der bundesgerichtlichen Rechtspre-

chung weitergehende Massnahmen zum Lärmschutz im Sinne der Vorsorge nur in Betracht, 

wenn sich dadurch mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche zusätzliche Reduktion der 

Immissionen erreichen lässt. Für Luft/Wasser-Wärmepumpen, die der Raumheizung oder der 

Erwärmung von Trinkwasser dienen, soll einerseits definiert werden, dass unter einer wesent-

lichen Reduktion der Immissionen unterhalb der Planungswerte eine Pegelreduktion von min-

destens 3 dB zu verstehen ist. Andererseits wird festgelegt, dass von einem relativ geringen 

Aufwand auszugehen ist, wenn die Kosten der Massnahme höchstens ein Prozent der Inves-

titionskosten der Wärmepumpe betragen. Damit wird nachvollziehbar definiert, bei welchem 

konkreten Kosten-Nutzen-Verhältnis zusätzliche Massnahmen umzusetzen sind4. Die Rege-

lung wird durch die revidierte Fassung der entsprechenden Vollzugshilfe des Cercle Bruit wei-

ter konkretisiert. Die Vollzughilfe enthält namentlich eine Einordnung verschiedener Massnah-

men im Sinne der hier dargelegten Regelung. 

4.1.1.1 Wesentliche Reduktion der Emissionen 

In der Lärmschutz-Verordnung werden vorsorgliche und verschärfte Lärmminderungsmass-

nahmen mit Blick auf deren emissionsreduzierende Wirkung betrachtet. Dabei wird davon aus-

gegangen, dass eine bestimmte Emissionsreduktion zu einer wahrnehmbaren Reduktion der 

Störung (Belästigung, körperliche Gesundheitsauswirkung) führt. Bei Lärm im Bereich der Im-

missionsgrenzwerte gilt dabei die bundesgerichtlich gestützte Regel, dass eine Zu- oder Ab-

nahme der Lärmimmissionen um 1 dB wahrnehmbar ist und damit eine berücksichtigungswür-

dige Zu- oder Abnahme der Gesundheitswirkung einhergeht. Deshalb gilt die Änderung einer 

Anlage als «wesentlich» im Sinne des Lärmschutzrechts, wenn die Lärmimmissionen um min-

destens 1 dB zunehmen. Bei Lärmbelastungen unterhalb der Planungswerte wird von einer 

«höchstens geringfügigen» Störung ausgegangen. Differenzen von 1 dB haben in diesem Be-

reich einen geringeren Einfluss auf den Belästigungsgrad und die Gesundheitseinwirkungen. 

Deshalb ist vorliegend erst bei einer Reduktion um 3 dB von einer wesentlichen Reduktion der 

Emissionen bzw. Immissionen auszugehen. 

Der Lärm einer Wärmepumpe darf nachts in der Wohnzone den massgebenden Planungswert 

von 45 dB am Ort der Einwirkung (z.B. am Fenster eines lärmempfindlichen Raumes des 

Nachbargebäudes) nicht überschreiten. Um der Störwirkung von Dauergeräuschen wie dem 

Lärm von Wärmepumpen Rechnung zu tragen, sieht Anhang 6 der Lärmschutz-Verordnung 

bei der Berechnung des Beurteilungspegels eine Pegelkorrektur im Sinne eines pauschalen 

Zuschlages von 5 dB am Tag und 10 dB in der Nacht vor. Für den Tongehalt des Lärms wer-

den in der Regel weitere 2 dB dazugeschlagen. Wenn der somit berechnete Beurteilungspegel 

 
4  Diese Heuristik wird für den Fall von Luft-/Wasser-Wärmepumpen in der Verordnung festgeschrieben, wo in der Regel nur 

eine geringe Anzahl von Nachbarn von Lärmimmissionen betroffen sind und ein gewichtiges öffentliches Interesse an einer 
nachhaltigen Wärmeversorgung besteht. Sie ist nicht ohne Weiteres übertragbar auf andere Anlagen, bei welchen oftmals 
eine Vielzahl von Lärmbetroffenen vorhanden ist.  
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einer Wärmepumpe den nächtlichen Planungswert von 45 dB gerade einhält, liegt der ener-

getisch gemittelte Schalldruckpegel (Leq) der Wärmepumpe am Ermittlungsort somit in der 

Regel höchstens bei rund 33 dB(A), was ungefähr dem Hintergrundgeräusch einer relativ ru-

higen Umgebung entspricht. Um eine wesentliche Immissionsreduktion zu erreichen, müsste 

der Leq durch die fragliche Massnahme auf etwa 30 dB(A) gesenkt werden. 

4.1.1.2 Relativ geringer Aufwand 

Im Urteil 1C_76/2014 vom 1. September 2014 ist das Bundesgericht zum Schluss gekommen, 

dass eine Überdachung im Wert von Franken 50 000 aus Gründen der vorsorglichen Emissi-

onsbegrenzung bei eingehaltenen Planungswerten unverhältnismässig ist. Aus den diesem 

Urteil zugrunde liegenden Unterlagen ergibt sich sodann, dass ein Wert von 1.5 Prozent der 

Bausumme als nicht gering eingestuft worden ist. Bei Kosten einer Wärmepumpe für ein Ein-

familienhaus von rund 40 000 Franken wären somit Zusatzaufwendungen von rund 600 Fran-

ken als nicht gering zu betrachten. Kosten in der Höhe von höchstens einem Prozent der In-

vestitionskosten sollen nach der Vorlage hingegen als gering gelten. Die vorliegende Regelung 

orientiert sich an der erwähnten Rechtsprechung. 

4.1.1.3 Mögliche Massnahmen 

Die erwähnte Vollzugshilfe 6.21 des Cercle Bruit legt dar, mit welchen Massnahmen eine deut-

liche Pegelreduktion erreicht werden kann. Die Vollzugshilfe unterscheidet dabei zwischen pri-

mär zu prüfenden (planerischen) Massnahmen und weiteren Massnahmen. Primär zu prü-

fende Massnahmen sind dann zu realisieren, wenn sie eine Pegelreduktion von mindestens 

3 dB bewirken und ihre Kosten 1 Prozent der Investitionskosten der Anlage nicht überschrei-

ten. Sie umfassen folgende Massnahmen: 

–– Innenaufstellung der Wärmepumpe Die Innenaufstellung von Wärmepumpen ist in der 

Regel nur bei Neubauten verhältnismässig  

oder wenn bei bestehenden Gebäuden die geeigne-

ten Öffnungen für Zu- und Abluft bereits vorhanden 

sind. 

–– Wahl einer Anlage mit tiefem Schall-

leistungspegel 

Bei Wärmepumpen mit vergleichbaren Heizleistun-

gen können aus technischen Gründen erhebliche 

Unterschiede bei der Lärmabstrahlung zwischen ver-

schiedenen Wärmepumpen-Modellen vorliegen. 

–– Optimierung des Aufstellungsortes Grundsätzlich ist der Aufstellungsort der lärmigen 

Anlagekomponenten so zu wählen, dass die Lärmim-

missionen bei den lärmempfindlichen Räumen und 

im Aussenbereich, wo sich Personen längere Zeit 

aufhalten, möglichst gering sind. 

–– Aktivierung des Flüstermodus in der 

Nacht, wenn vorhanden 

Im Sinne der Vorsorge kann bei modulierenden 

(drehzahlgesteuerten) Luft/Wasser-Wärmepumpen 

während der Nacht (19 bis 7 Uhr) der Flüstermodus 

(schallreduzierter Nachtbetrieb) aktiviert werden, so-

weit dabei keine grössere Wärmepumpe oder kein 

elektrischer Heizeinsatz notwendig wird. 

Die Prüfung dieser vorsorglichen Massnahmen wird im Lärmschutznachweis ausgewiesen. 

Dabei genügt gegebenenfalls eine summarische Prüfung, soweit sich dadurch die Verhältnis-

mässigkeit der Massnahme beurteilen lässt. Die summarische Prüfung ist mit den zur Verfü-

gung stehenden Hilfestellungen in der Vollzugshilfe einfach vorzunehmen. Mit der Web-Appli-

kation wird zudem der Nachweis erbracht, dass die Planungswerte eingehalten werden. 
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Die Kosten der weiteren technischen und baulichen Massnahmen, mittels welcher sich eine 

wesentliche Reduktion der Lärmpegel erreichen lässt, betragen in der Regel mehr als 1 Pro-

zent der Investitionskosten der Wärmepumpen-Anlage und erweisen sich dadurch bei einge-

haltenen Planungswerten i.d.R. nicht als verhältnismässig. Dazu zählen: 

–– Betriebliche Einschränkungen (neben 

Flüstermodus) 

Da Wärmepumpen bezüglich ihrer Heizleistung mög-

lichst ohne Leistungsreserve dimensioniert werden, 

könnte bei einer zusätzlichen zeitlichen Betriebsein-

schränkung eine genügende Heizleistung bei kalter 

Witterung allenfalls nur durch eine leistungsstärkere 

und damit tendenziell auch lautere Wärmepumpe er-

bracht werden. 

–– Schalldämmhauben Aufgrund der erheblichen Kosten einer Schalldämm-

haube von mehreren tausend Franken erweist sich 

diese Massnahme bei eingehaltenen Planungswer-

ten in der Regel nicht als verhältnismässig. 

–– Lärmschutzwände Die Wirkung von Lärmschutzwänden wird oft über-

schätzt und es besteht die Gefahr, dass Reflexionen 

neue störende Geräusche erzeugen. Die korrekte Di-

mensionierung ist schwierig, die Installation teuer. 

Die potenzielle emissionsmindernde Wirkung der Massnahmen wird in Anhang 2 der Vollzug-

hilfe ausgewiesen.  

4.2 Anhang 6 Ziffer 34 LSV 

Für die Ermittlung der Lärmimmissionen bei Luft/Wasser-Wärmepumpen, die der Raumhei-

zung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen, soll neu nicht mehr der vom Wärmepum-

penhersteller selbstdeklarierten «Schallleistungspegel Nachtbetrieb maximal», sondern der 

von der Wärmepumpe verursachte Lärmpegel bei einer Aussentemperatur von 2°C massge-

bend sein, da der maximale Schallleistungspegel nur an wenigen, sehr kalten Tagen pro Jahr 

erreicht wird. Der Schalleistungspegel bei 2 Grad entspricht am ehesten einem über das Be-

triebsjahr gemittelten Schalleistungspegel. 

Sofern die Wärmepumpe der einzige Wärmeerzeuger ist und für Niedertemperaturanwendun-

gen in Verkehr gebracht wurde, ist der Schallleistungspegel des Gerätes beim Betriebspunkt 

A2/Wxx-30 nach EN 14825 zu verwenden. Als Alternative kann A2/Wxx-42 nach EN 14825 

verwendet werden, wenn die Wärmepumpe nur als Hochtemperatur-Wärmepumpe in Verkehr 

gebracht wird. Besteht eine Anlage aus mehreren baugleichen und in Kaskade betriebenen 

Wärmepumpen, so gilt die energetische Summe der einzelnen Schallpegel. Stellt die Wärme-

pumpe zusammen mit einem anderen Heizsystem (z.B. Heizöl, Gas, Holz) die Wärme bereit 

(sogenannte bivalente Anlagen), ist die anlagenspezifische Emission bei 2°C Aussentempe-

ratur und der entsprechenden Abgabetemperatur zu berücksichtigen. Gleiches gilt für nicht 

seriell hergestellte Wärmepumpen und Trinkwarmwasser-Wärmepumpen.  

Zur Vereinfachung des Vollzugs wird das BAFU nach dem Stand der Technik geeignete Mess- 

und Berechnungsverfahren für Luft/Wasser-Wärmepumpen empfehlen. 

Damit die Vertreiber von Geräten die notwendigen Daten bereitstellen können, tritt diese Re-

gelung erst am 1. November 2024 in Kraft. Falls die notwendigen Daten bereits vorher vorlie-

gen, können die Vollzugsbehörden dies in ihrer Praxis berücksichtigen.  
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5 Auswirkungen 

5.1 Auswirkungen auf den Bund 

Es sind keine direkten Auswirkungen auf den Bund zu erwarten. 

5.2 Auswirkungen auf die Kantone und die Gemeinden 

Die kantonalen und kommunalen Behörden sind für den Vollzug der lärmschutzrechtlichen 

Vorschriften für Wärmepumpen zuständig. Sie überprüfen die Einhaltung der entsprechenden 

Vorgaben, insbesondere im Rahmen von Baubewilligungsverfahren. Die kantonalen und kom-

munalen Behörden profitieren von klareren Leitplanken bei der Prüfung vorsorglicher Mass-

nahmen, wodurch sich der administrative Aufwand verringert. Durch die Konkretisierung dürfte 

es auch zu weniger Gerichtsfällen kommen, wodurch die Bewilligungsbehörden weiter entlas-

tet werden.  

Ob ein Bewilligungsverfahren durchzuführen ist, bestimmt sich nach Artikel 22 Absatz 1 des 

Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG, SR 700). Die Kantone legen in ihrer Bauge-

setzgebung fest, welche Wärmepumpen als bewilligungspflichtige Anlagen gelten und welche 

Verfahren zur Anwendung gelangen. Die Bewilligungspflicht kann unter gewissen Vorausset-

zungen auch mit vereinfachten Verfahren erfüllt werden. Wird auf eine Bewilligungspflicht ver-

zichtet, kann ein Meldeverfahren oder ein Anzeigeverfahren vorgesehen werden. Ein solches 

hat der Kanton Basel-Stadt eingeführt: Dort sind seit 2020 innen aufgestellte Wärmepumpen 

gänzlich von der Bewilligungs- und Meldepflicht befreit. Aussen aufgestellte Wärmepumpen 

mit bestimmten Dimensionen können nach Durchlaufen eines Meldeverfahrens errichtet wer-

den. Das hat dazu geführt, dass ein Verfahren statt mehrerer Monate nur noch zwei Wochen 

dauert. Die Kantone haben dadurch die Möglichkeit, die Verfahren weiter zu entschlacken und 

zusätzliche Ressourcen einzusparen. 

5.3 Auswirkungen auf die Wirtschaft, Umwelt und Gesundheit 

Ein einheitlicher Vollzug bei der Beurteilung von Wärmepumpen führt bei Wärmepumpenher-

stellern, Planern, Bauherrschaften, Nachbarn, Installateuren und Vollzugsbehörden zu mehr 

Rechtssicherheit bei der Planung, der Eingabe und der Behandlung von Gesuchen und bei 

Lärmklagen. Dadurch können Kosten gesenkt werden. 

Mit der neuen Regelung müssen im Schweizer Markt angebotene, seriell hergestellte Wärme-

pumpen neben den Anforderungen nach Anhang 1.16 der Energieeffizienzverordnung auch 

einen Schallleistungspegel in Eigendeklaration beim Norm-Betriebspunkt A2/Wxx-30 nach EN 

14825 angeben. Der neue Bezugspunkt Aussentemperatur 2°C(A2) führt bei den Wärmepum-

pen-Lieferfirmen zu einem zusätzlichen Messaufwand. Da dieser an einen Normpunkt gebun-

den wurde, welcher auch für die Energieeffizienzdeklaration verwendet wird, wurde der ein-

malige Mehraufwand durch die Branche als tragbar eingeschätzt. 

Durch den einfacheren und vermehrten Einsatz von Wärmepumpen kann die Dekarbonisie-

rung des Gebäudebereichs in der Schweiz weiter vorangetrieben werden, was sich positiv auf 

das Klima auswirkt. Der Schutz der Bevölkerung vor Lärm bleibt dabei gewährleistet. 


